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662/3 % und mehr bzw. Kriegsbeschädigtenrente, sofem 
während des Rentenbezuges keine versicherungspflich
tige Tätigkeit ausgeübt wurde.

(2) Zurechnungszeiten werden zusätzlich zu den Jahren der 
versicherungspflichtigen Tätigkeit in dem Umfang angerech
net, daß insgesamt 50 Jahre nicht überschritten werden.

Invalidenrente
§ 8

(1) Invalidität liegt vor, wenn durch Krankheit, Unfall oder 
eine sonstige geistige bzw. körperliche Schädigung das Lei
stungsvermögen und der Verdienst um mindestens zwei Drit
tel gemindert sind und die* Minderung des Leistungsvermö
gens in absehbarer Zeit durch Heilbehandlung nicht behoben 
werden kann.

(2) Ein Drittel des Verdienstes gilt als nicht überschritten, 
wenn monatlich nicht mehr als der Mindestbruttolohn erzielt 
wird.

(3) Empfänger eines Blindengeldes oder Sonderpflegegeldes 
gelten als invalide.

§9
(1) Anspruch auf Invalidenrente besteht, wenn
a) mindestens 5 Jahre ununterbrochen eine versicherungs

pflichtige Tätigkeit ausgeübt wurde und während dieser 
Tätigkeit bzw. innerhalb von 2 Jahren nach dem Aus
scheiden aus dieser Tätigkeit (Schutzfrist) Invalidität 
eintritt,

b) mindestens während der Hälfte der Zeit ab Vollendung 
des 16. Lebensjahres bis zum Eintritt der Invalidität eine 
versicherungspflichtige Tätigkeit ausgeübt wurde oder

c) bis zum Eintritt der Invalidität mindestens 15 Jahre bzw. 
in der für den Anspruch auf Altersrente gemäß § 3 Abs. 2 
erforderlichen Zeit eine versicherungspflichtige Tätigkeit 
ausgeübt wurde.

(2) Anspruch auf Invalidenrente besteht frühestens ab Be
endigung der Schulausbildung bzw. des Direktstudiums.

§10

Tritt Invalidität während des Bestehens einer freiwilligen 
Rentenversicherung bei der Sozialversicherung oder inner
halb von 2 Jahren nach Beendigung der freiwilligen Renten
versicherung ein und sind die Voraussetzungen gemäß § 9 
nicht erfüllt, besteht Anspruch auf Invalidenrente, wenn un
mittelbar vor Eintritt der Invalidität mindestens 5 Jahre un
unterbrochen eine freiwillige Rentenversicherung bei der So
zialversicherung bestand bzw. eine versicherungspflichtige 
Tätigkeit ausgeübt wurde.

§11

(1) Personen, die wegen Invalidität keine Berufstätigkeit 
aufnehmen konnten, erhalten ab Vollendung des 18. Lebens
jahres für die Dauer der Invalidität eine Invalidenrente in 
Höhe der Mindestrente. Sie wird gezahlt, wenn

a) eine’ berufliche Rehabilitation ständig oder vorüberge
hend nicht möglich ist oder

b) die angebotene Möglichkeit einer beruflichen Rehabili
tation genutzt wird und der dabei erzielte Verdienst den 
monatlichen Mindestbruttolohn nicht übersteigt.

(2) Personen, die ab Vollendung des 18. Lebensjahres An
spruch auf Invalidenrente gemäß Abs. 1 haben und bis zu 
diesem Zeitpunkt eine höhere Waisenrente bzw. an deren 
Stelle'gezahlte Waisenversorgung erhielten, ist die Invaliden
rente in Höhe der Waisenrente bzw. Waisenversorgung zu 
zahlen.

(3) Für die Dauer des Aufenthaltes in einem Krankenhaus 
(ausgenommen Heilbehandlung bis zu 6 Monaten), Feier
abend- oder Pflegeheim ruht der Anspruch auf Invaliden
rente gemäß den Absätzen 1 oder 2, wenn der Aufenthalt 
auf Grund eines psychischen Gesundheitsschadens erfolgt. Die 
Kosten der Unterbringung und Betreuung sowie die Gewäh

rung einer zusätzlichen Unterstützung zur persönlichen Ver
wendung werden aus staatlichen Mitteln übernommen. Für 
die Dauer der Heilbehandlung in einem Krankenhaus wird 
die Invalidenrente weitergezahlt, längstens jedoch für 6 Mo
nate.

§12
Frauen, die 5 und mehr Kinder geboren haben, erhalten 

eine Invalidenrente in Höhe der Mindestrente, wenn Invali
dität vorliegt und kein Anspruch auf Invalidenrente gemäß 
den §§ 9 bis 11 besteht.

§13
(1) Für die Berechnung der Invalidenrente, für die Mindest

rente- und die Mindestbeträge gelten die Bestimmungen der 
§§ 5 und 8.

(2) Tritt während des Schulbesuches, der Lehrausbildung, 
des Grundwehrdienstes oder des Direktstudiums an einer 
Universität, Hoch- oder Fachschule bzw. während einer Aspi
rantur Invalidität ein, wird die Invalidenrente nach dem bei
tragspflichtigen monatlichen Durchschnittsverdienst berech
net, der nach Beendigung der Ausbildung bzw. des Grund
wehrdienstes erzielt werden würde. Wurde vor Aufnahme 
der Lehrausbildung, des Grundwehrdienstes oder des Direkt
studiums bzw. der Aspirantur ein höherer beitragspflichtiger 
monatlicher Durchschnittsverdienst erzielt, erfolgt die Berech
nung nach diesem Verdienst.

§14
(1) Als Zurechnungszeiten werden bei der Berechnung der 

Invalidenrente angerechnet:
a) Zeiten der Arbeitslosigkeit bis zum 31. Dezember 1945. 

Ist ein Nachweis nicht möglich, wird als Arbeitslosig
keit für jedes Jahr der versicherungspflichtigen Tätig
keit bis zum 31. Dezember 1945 1 Monat angerechnet, so
weit dadurch die bis zum 31. Dezember 1945 mögliche 
Zeit der versicherungspflichtigen Tätigkeit nicht über
schritten wird,

b) bei Frauen 1 Jahr für jedes von ihnen vor Beginn der 
Zahlung der Rente geborene Kind,

c) sieben Zehntel der Zeit des Bezuges einer Invaliden
rente, Unfallrente auf Grund eines Körperschadens von 
662/3% und mehr bzw. Kriegsbeschädigtenrente, sofem 

’während des Rentenbezuges keine versicherungspflich
tige Tätigkeit ausgeübt wurde.

Die Zurechnungszeiten werden zusätzlich zu den Jahren 
der versicherungspflichtigen Tätigkeit in dem Umfang ange
rechnet, daß insgesamt die möglichen Jahre der versicherungs
pflichtigen Tätigkeit von der Schulentlassung bzw. spätestens 
ab Vollendung des 16. Lebensjahres bis zum Beginn der Zah
lung der Invalidenrente nicht überschritten werden.

(2) Bei der Berechnung der Invalidenrenten, die gemäß § 9 
gewährt werden, wird eine weitere Zurechnungszeit angerech
net. Sie beträgt sieben Zehntel der möglichen Zeit vom Be
ginn der Zahlung der Invalidenrente bis zur Vollendung des 
65. Lebensjahres, wenn während der gesamten Zeit von der 
Schulentlassung bzw. spätestens ab Vollendung des 16. Le
bensjahres bis zum Eintritt der Invalidität eine versiche
rungspflichtige Tätigkeit ausgeübt wurde. Wurde nicht wäh
rend der gesamten Zeit eine versicherungspflichtige Tätigkeit 
ausgeübt, wird die Zurechnungszeit in dem Verhältnis ge
währt, das zwischen der tatsächlichen Zeit der versicherungs
pflichtigen Tätigkeit zuzüglich der Zurechnungszeiten gemäß 
Abs. 1 Buchstaben а und b und der möglichen Zeit der ver
sicherungspflichtigen Tätigkeit bis zum Beginn *der Zahlung 
der Invalidenrente besteht. Voraussetzung dafür ist, daß In
validität vor Vollendung des 60. Lebensjahres bei Frauen 
bzw. des 65. Lebensjahres bei Männern eingetreten ist.

Kriegsbeschädigtenrente
§15

(1) Anspruch auf Kriegsbeschädigtenrente besteht bei einem 
Körperschaden von mindestens 662/3 %, wenn dieser auf eine


